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Wohnhausanlage 
in 3345 Göstling an der Ybbs 

 
 

ALLGEMEINBESCHREIBUNG 

Lage / Baukörper: 
Auf dem Grundstück des ehemaligen Hallenbades entstehen in Zentrumsnähe auf zwei Baukörper 
aufgeteilte Mehrfamilienwohnhäuser. Das Projekt umfasst 34 Wohneinheiten. Ein nordseitig an-
geordneter, längsgestreckter Baukörper schließt das Grundstück westseitig zur Straße ab und bil-
det gleichzeitig die Aufschließung des rückwärtig gelegenen Grundstückteils. Unter Ausnutzung 
der gegebenen Grundstücksparameter wird diesem Hauptbaukörper südseitig ein leicht gedreht 
angeordneter Punktbaukörper vorgelagert, womit sich großzügige und attraktive Außenräume bil-
den. Durch diese optimierte Anordnung der Baukörper verfügen die Wohneinheiten einerseits über 
günstige Belichtungsverhältnisse andererseits können direkte Blickbeziehungen der Wohneinhei-
ten weitgehend vermieden werden.  
Durch die dreigeschossige Ausbildung der Baukörper (der Punktbaukörper verfügt zusätzlich über 
ein zurückgesetztes Dachgeschoss) und die Ausführung mit Flachdach fügt sich das Bauvolumen 
hinsichtlich Bauform und Ausmaß harmonisch in seine umliegende Umgebung ein. Gleichzeitig 
stellt die Fassadengestaltung mit den vorgelagerten Balkonen und Loggien sowie der differenzier-
ten Material- bzw. Farbwahl einen direkten Bezug zur Umgebung her.  
Eine westseitig erschlossene eingeschossige Tiefgarage beherbergt die KFZ-Stellplätze und ver-
bindet die beiden Bauvolumen unterirdisch.  
Zwischen den beiden Baukörpern befinden sich zentral eine Erschließungsfläche und auch Grün-
flächen, welche auch gleichzeitig als Spielfläche fungieren. 

Raumprogramm: 
Der nordseitige Baukörper wird über einen Zugang im Westen erschlossen. Über das Stiegenhaus, 
welches auch in die weiteren Geschosse (1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss und Kellergeschoss) 
führt, gelangt man in einen Gang, welcher die Wohnungen erschließt. Alle Wohnungen im Erdge-
schoss sind mit Terrassen und Eigengärten ausgestattet.  Die Wohnungen in den Obergeschossen 
erhalten Loggien, welche gut nutzbar sind.  
Im Bereich des Einganges an der Westseite befinden sich der Müllraum, sowie ein weiterer Fahr-
radabstellraum, welcher für die Anlage ausreichend dimensioniert ist und gleichzeitig auch den 
Eingang zur Wohnhausanlage kennzeichnet. 
Der südseitige angeordnete Punktbaukörper wird ebenfalls westseitig über einen eigenen Zugang 
erschlossen. In diesem Bereich befindet sich ein weiterer Müllraum. Über das Stiegenhaus, wel-
ches auch in die weiteren Geschosse (1.Obergeschoss, 2.Obergeschoss, Dachgeschoss und Keller-
geschoss) führt, gelangt man in einen Gang, welcher die Wohnungen erschließt. 
Alle Wohnungen im Erdgeschoss sind mit Terrassen und Eigengärten ausgestattet.  Die Wohnun-
gen in den Obergeschossen erhalten Loggien und Balkone, welche gut nutzbar sind. Um auch die 
Wohnungen im Dachgeschoss aufzuwerten, erhalten diese jeweils Terrassen. 
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Im Kellergeschoss der Wohnhausanlage sind alle relevanten Nebenräume, wie z.B. Kellerabteile, 
Haustechnikbereiche, Fahrradabstellraum, sowie die erforderlichen Stellplätze für die Anzahl der 
Wohnungen untergebracht. 
Alle Wohnungen sind barrierefrei erschlossen, bzw. werden alle Wohnungen barrierefrei adaptier-
bar ausgeführt. 

Außenanlagen: 
Zwischen den beiden Baukörpern befinden sich zentral eine Erschließungsfläche und auch Grün-
flächen, welche auch gleichzeitig als Spielfläche fungieren. 

Strom-, Wasser-, Kanalanschluss und Müllentsorgung: 
Anschluss an das Netz des örtlichen Energieversorgungsunternehmens. Der Allgemeinstromver-
brauch (Beleuchtung, etc.) wird auf alle Wohnungen aufgeteilt. Die Ausstattung beinhaltet mit 
Ausnahme von Terrassen und Balkonen, keine Beleuchtungskörper in den Wohnungen. Jede Woh-
nung erhält einen eigenen Stromzähler, welcher im Kellergeschoss im E-Verteilerraum unterge-
bracht wird. 
Der Wasseranschluss erfolgt über das Ortswasserleitungsnetz. Die Schmutzwässer und Regenwäs-
ser werden in das öffentliche Kanalnetz eingeleitet. 
Die beiden Müllräume für Rest-, Papier-, Kunststoff-, Bio-, und Metallmüll befinden sich im Erd-
geschoß. 

Heizung und Warmwasser: 
Die Raumheizung sowie die Warmwasserbereitung werden mittels biogener Fernwärme der Fern-
wärmeversorgung Göstling an der Ybbs gewährleistet. Die Wärmeübergabe erfolgt in entspre-
chenden Übergabestellen (Wohnungsstationen), die in den Wohnungen untergebracht sind. 
Die Verrechnung des Verbrauches erfolgt separat je Wohneinheit und wird durch die Firma ISTA 
abgewickelt. Die entsprechenden Verträge über die Wärmelieferung sind zwischen Mieter und 
ISTA abzuschließen. 
Für ein behagliches Raumklima ist im gesamten Wohnbereich eine Fußbodenheizung vorgesehen. 
Zur Regelung sind Raumthermostate im Wohnzimmer sowie in den Zimmern vorgesehen. 

Wohnraumlüftung: 
In allen Wohneinheiten ist eine Wohnraumlüftung eingebaut. Diese Wohnraumlüftung hat die 
Aufgabe für einen kontinuierlichen Luftaustausch in der Wohnung zu sorgen. Die in der Abluft 
enthaltene Wärmeenergie wird über einen Wärmetauscher an die Frischluft übertragen. Prinzipiell 
wird die Zuluft in den Aufenthaltsräumen eingebracht und über WC, Bad sowie Küche und Ab-
stellraum abgesaugt. 
Die Luftverteilung erfolgt über Luftkanalsysteme im Deckenbereich der jeweiligen Wohnung. Die 
Luftkanäle werden in der Stahlbetondecke verlegt. Auf Grund dieses Lüftungssystems kann keine 
extra Küchenabluft (Abluftdunstabzug) eingebaut werden. Der Einsatz einer Umluftdunstabzugs-
haube ist möglich. 
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Das Wohnraumlüftungsgerät ist im WC situiert. Das Lüftungsgerät wird das ganze Jahr betrieben. 
Mittels im Wohnzimmer eingebautem Bedienfeld kann der Mieter die Lüfterstufen individuell auf 
seine Bedürfnisse einstellen. 
Die kontrollierte Wohnraumlüftung darf nicht außer Betrieb gesetzt werden, da sonst die notwen-
dige Belüftungsmenge in den Wohnungen nicht gewährleistet wird und es zu Schimmelbildung an 
den Wänden und Decken kommen kann. Des Weiteren ist die Lüftungsanlage regelmäßig laut 
Gerätebeschreibung zu warten. Für den regelmäßigen Filterwechsel laut Herstellerrichtlinien ist 
zu sorgen (Wartungsvertrag). 

TV und Nachrichtentechnik: 
Digitale SAT-TV-Anlage mit Receiver Empfang. Die Anschlüsse werden im Wohnraum und in 
den Zimmern errichtet. Der Receiver ist vom Mieter selbst beizustellen. Die Telefonanschlussdose 
wird im Wohnzimmer vorgesehen. 
Alle Zimmer sind mit einer IT Dose samt Leerverrohrung ausgestattet. Das Herstellen von TV-, 
Telefonie- bzw. Internetanschluss ist vom Mieter selbst zu veranlassen. 

Mietergärten / Eigengärten: 
Die Gartenflächen werden humusiert und besämt. Die Mietergärten erhalten einen frostfreien Was-
seranschluss und werden mit einer Gitterzauneinfriedung von den Allgemeinflächen abgegrenzt. 
Die meisten Gärten befinden sich auf der Tiefgaragendecke. Hierbei ist auf die Bepflanzung Rück-
sicht zu nehmen und gegebenenfalls mit dem NÖ Friedenswerk abzusprechen. 

Niedrigenergie: 
Die Anlage wird in Niedrigenergiebauweise errichtet und dementsprechend wärmegedämmt, um 
die OIB Richtlinie 6 einzuhalten. Die Auswahl der Materialien wird unter ökologischen Gesichts-
punkten getroffen. Jede Wohnung ist standardmäßig mit einer mechanischen Lüftungsanlage (kon-
trollierte Wohnraumlüftung), mit welcher der Energieverbrauch effizient gesenkt werden kann, 
ausgestattet. 

Barrierefreiheit: 
Eine barrierefreie Zugänglichkeit wird in der gesamten Anlage in den allgemeinen Bereichen her-
gestellt. Alle notwendigen Türanschläge sowie Niveauunterschiede bei Außentüren werden nicht 
größer als 3 cm und mit gut überrollbaren Türschwellen barrierefrei hergestellt. Weiters wird in 
jedem Haus ein Lift eingeplant. 

Kamine: 
Die Wohnungen werden ohne Kamine errichtet, es ist daher nicht möglich einen Ofen für feste 
Brennstoffe anzuschließen. 
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BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG 

Fundierung: 
Stahlbetonfundamentplatte mit Fundamentverstärkungen aus Dichtbeton lt. statischer Berechnung 

Tragende Wände: 
Außenwände im Kellergeschoß aus 25 cm Stahlbeton isoliert, Innenwände 10cm bzw. 25cm dick. 
Außenwände in den oberirdischen Geschoßen aus 25 cm Hochlochziegel bzw. Stahlbeton lt. sta-
tischen Erfordernissen. Die Wohnungstrennwände aus 25 cm Schallschutzziegelmauerwerk sowie 
aus Stahlbeton samt Vorsatzschale. Die Stiegenhaus Trennwände aus 25cm Schallschutzziegel-
mauerwerk inkl. mineralischer Dämmung. 

Nichttragende Wände: 
Gipskartonständerwände in entsprechender Dicke beidseits gemalt bzw. verfliest. 

Decken: 
Stahlbetondecke in Ortbeton bzw. Stahlbetonelementdecken lt. statischem Erfordernis. 

Innenputz: 
Gipsmaschinenputz, in den Nassräumen Kalk-Zement-Putz (nur auf massiven Wänden). 

Dach: 
Flachdach mit Kiesschüttung. 

Fassade: 
Wärmedämmverbundsystem mit Reibputz. 

Beschichtungen: 
Wand- und Deckenoberflächen gemalt mit Halbdispersion, Farbe Weiß. 

Wohnungseingangstüren: 
Sicherheitstüre mit Doppelfalz und Zarge, weiß beschichtet. 

Außenelemente: 
Fenster und Fenstertüren in Kunststoff mit 2-Scheiben-Isolierverglasung lt. Energiekennzahlbe-
rechnung. Innenfensterbänke aus Holzwerkstoffen und Sohlbänke in Alu eloxiert oder pulverbe-
schichtet. 

Innentüren: 
Innentürblatt, teilweise mit Glasfüllungen in Holzumfassungszarge, Oberfläche einfarbig weiß. 
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Sonnenschutz: 
Bei allen Hauptfenstern und Terrassentüren werden mit Jalousieschalter oder Fernbedienung be-
dienbare Außenrollläden montiert. 

Parteienkeller: 
Verzinkte Gitterwände mit Türen, für Vorhängeschloss gerichtet. 

Fußbodenbeläge: 
VORRAUM: Fliesen mit Fliesensockelleiste 
WOHNZIMMER: Klebeparkett mit Sockelleiste 
ZIMMER: Klebeparkett mit Sockelleiste 
KOCHNISCHE: Klebeparkett mit Sockelleiste 
BADEZIMMER: Fliesen 
WC: Fliesen 
ABSTELLRAUM: Fliesen mit Fliesensockelleiste 
TERRASSE / BALKON: Betonplatten 

Wandbeläge: 
BADEZIMMER: Fliesen weiß, raumhoch 
WC: Fliesen weiß, ca. 1,25 m hoch 

Sanitärinstallationen: 
Die Sanitärinstallation beinhaltet die komplette Herstellung der Kalt-, Warmwasser und Ablauf-
leitungen (ohne Geräte und Einrichtungsgegenstände, sofern nicht angeführt) und wird unter Putz 
verlegt oder in bzw. vor Vorsatzschalen geführt. 
 
BADEZIMMER: 1 Waschbecken mit Einhandmischer 
 1 Badewanne in Kunststoff, mit Ab- und Überlaufgarnitur bzw. 

1 Dusche in Stiege 1 Top 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 18, 19, 20 
und in Stiege 2 Top 4 und 8 

 1 Einhandmischer samt Brausegarnitur und Wandbrausehalter 
 1 Waschmaschinenanschluss 
WC: 1 Hänge WC 
KOCHNISCHE: 1 Anschluss für Küchenspüle und Geschirrspüler 
 1 Untertischspeicher wo erforderlich 

Elektroinstallationen: 
Die gesamte Elektro- und Blitzschutzinstallation erfolgt gemäß den ÖVE- Bestimmungen. Stan-
dardausstattung laut Verkaufsplan (je nach Erfordernis mit Aus-, Wechsel-, Kreuz-, oder Tast-
schalter sowie Taster für Sonnenschutz). Terrassen und Balkone erhalten eine Wandleuchte. 

Lüftung: 
Kontrollierte Wohnraumlüftung für jede Wohnung zur Belüftung der Zimmer und Wohnräume 
sowie zur Entlüftung von Abstellraum, Bad und WC.  
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Sonderwünsche 
Als Sonderwunsch gelten alle durch den Mieter veranlassten Abänderungen gegenüber der Stan-
dardausführung, welche in der Bau- und Ausstattungsbeschreibung und den Wohnungsplänen de-
finiert sind. Sonderwünsche können nur dann ausgeführt werden, wenn sie den bautechnischen, 
den baubehördlichen sowie den Bestimmungen des öffentlichen Förderungsgebers entsprechen. 
Sonderwünsche dürfen die vorgesehene Standardausstattung keinesfalls verschlechtern. Der Bau-
fortschritt darf durch die Ausführung der Sonderwünsche nicht gehemmt werden. Die Sonderwün-
sche müssen zeitgerecht jedenfalls aber vor Schlüsselübergabe fertig gestellt und daher dem NÖ 
Friedenswerk rechtzeitig bekannt gegeben werden. 
Vor Auftragserteilung ist daher die schriftliche Zustimmung des Niederösterreichischen Friedens-
werks einzuholen. Bei Rücktritt ist der Wohnungswerber grundsätzlich zur Wiederherstellung der 
Standardausführung verpflichtet (§ 20 Abs.5 Z3 WGG). 
Der zukünftige Mieter ist verpflichtet, mit der Durchführung von Sonderwünschen die am Bau-
werk tätigen Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu beauftragen. Die Be-
schäftigung anderer Unternehmen kann aus Haftungs-, Koordinations- und Verrechnungsgründen 
bis zum Ende der Gewährleistungsfrist (36 Monate nach Schlüsselübergabe) nicht gestattet wer-
den. 
Das Niederösterreichische Friedenswerk leistet keine Gewähr für die im Rahmen der Sonderwün-
sche erbrachten Leistungen. Die mit der Durchführung von Sonderwünschen beauftragten Unter-
nehmen haben die Kosten der bauseits vorgesehenen Ausstattung vom Rechnungsbetrag über die 
Sonderwünsche in Abzug zu bringen. Reduzieren sich die Kosten der bauseits vorgesehenen Aus-
stattung durch Ausführung eines Sonderwunsches (Minderleistung), erhält der Wohnungswerber 
keine Gutschrift. 
 
Die Zustimmung für die Durchführung von Sonderwünschen wird vom Niederösterreichi-
schen Friedenswerk nur dann erteilt, wenn Sie die 1. Rate Ihres Finanzierungsbeitrages ein-
bezahlt haben (siehe auch Rücktritt). 
 
Dem Ansuchen um Genehmigung von Sonderwünschen ist der Zahlungsnachweis in Kopie 
beizulegen, um Verzögerungen bei der Durchführung zu vermeiden. Schicken Sie das Ansu-
chen per Mail mit dem Betreff „BVH Göstling, Stiege …, Top … – Sonderwunsch“ an das Nie-
derösterreichische Friedenswerk. 

Wichtig bei Sonderwünschen: 
Sonderwünsche sind vom Mieter direkt mit den Firmen selbst abzuklären und zeitgerecht zu be-
auftragen! Ebenfalls selbst zu beauftragen sind die erforderlichen Vor- und Folgearbeiten bei allen 
vom Sonderwunsch betroffenen Firmen. 
Die Niederösterreichische Friedenswerk erteilt nur die Genehmigung! 
Bitte bedenken Sie, dass Sonderwünsche für Firmen und Planung mit Mehraufwand verbunden 
sind. Bei Sonderwünschen oder Änderungen ist abhängig vom Aufwand mit Kosten zu rechnen, 
ebenso für Planänderungen. 
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Hinweise und Sonstiges: 
Beachten Sie bitte, dass die Wohnungen in Handarbeit hergestellt werden und somit durchaus 
übliche und innerhalb der Norm liegende Maßabweichungen und Toleranzen gegenüber den Plä-
nen auftreten können. Grundsätzlich sollten für die Einrichtung (Einbauküchen, etc.) ausschließ-
lich Naturmaße nach dem Verputzen genommen werden, da alle Maße in den Plänen Rohbaumaße 
sind. 
Die dargestellte Einrichtung ist lediglich als Einrichtungsvorschlag zu verstehen und ist nicht Ver-
tragsgrundlage. 
Die Anlage wird besenrein übergeben. Die Feinreinigung obliegt dem Mieter selbst. Die Reini-
gung der Oberflächen ist mit geeigneten Mitteln und Materialien durchzuführen. Die entsprechen-
den Pflege- und Wartungsanleitungen werden bei der Schlüsselübergabe an die Mieter überreicht. 
Kratzspuren und Beschädigungen an Oberflächen (Sanitärgegenstände, Fensterverglasungen, Par-
kett, Fliesen, etc.) sind umgehend nach Übergabe der Wohnung bekannt zu geben, da das Nieder-
österreichische Friedenswerk ansonsten keine Haftung für diese Schäden übernehmen kann und 
die Reparatur kostenpflichtig ist. 
In den ersten 2 bis 3 Jahren wird auf Grund der Baufeuchte empfohlen keine dichten Tapeten auf 
Wand- und Deckenflächen aufzubringen, Bei der Aufstellung von Möbeln ist ein entsprechender 
Mindestabstand zur Wand einzuhalten, um Schimmelbildung zu vermeiden. 
Bitte beachten Sie außerdem, dass nachfolgend (nicht erschöpfend) angeführte Leistungen keine 
Mängel sind und daher nicht unter die Gewährleistung fallen: 
 

• Verschleißteile (z.B. Dichtungen, Filter Wohnraumlüftung, etc.) 
• Wiederkehrende Wartung der mechanischen Anlagen (z.B. Wohnraumlüftung, etc.) 
• Nachjustieren und Einstellen von beweglichen Teilen (z.B. Fenster, Türblätter, etc.) 
• Bewegungsfugen sind Wartungsfugen (z.B. Silikonfugen, etc.) 
• Haarrisse bzw. Setzungsrisse 

Änderungen aufgrund behördlicher Vorschriften, der Wohnbauförderung und/oder technischer 
Anforderungen (z.B. Plananpassungen im Zuge der Polierplanerstellung) bleiben vorbehalten. 

Besichtigungen / Naturmaße: 
Besichtigungen der Baustelle während der Bauzeit sind aus sicherheitstechnischen Gründen nicht 
gestattet. 
Etwa drei Monate vor Schlüsselübergabe wird das NÖ Friedenswerk einen Ausmesstermin be-
kannt geben und den gesicherten Zugang zur Baustelle ermöglichen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 16.11.2020 

Das unbefugte Betreten der Baustelle ist verboten! 


